
bank und markt Heft 1  Januar 2018 25

Von Jörg Wittenberg

In der öffentlichen Diskussion „Banken 
versus Fintechs”, die sich inzwischen er-
freulicherweise stärker in Richtung eines 
konstruktiven und an der Wertschöpfungs-
kette orientierenden Austauschs mit Blick 
auf das Ziel eines hohen Kundennutzens 
entwickelt hat, wurde bisher oft übersehen, 
dass die klassischen Kreditinstitute die 
ersten waren, die Finanztechnologie ent-
wickelt und vorangetrieben haben. Mit 
Beginn des digitalen Zeitalters sind zumeist 
bankfremde Unternehmen unter der Be-

zeichnung Fintechs in den Markt eingetre-
ten, zunächst – da nicht Finanzinstitut – 
unreguliert und im besten Sinne unbüro-
kratisch. Dies wirft Fragen hinsichtlich der 
Wettbewerbsbedingungen auf, unter denen 
Fintechs und Banken im Markt agieren. 
Denn Finanzdienstleistungen, unabhängig 
von welchem Anbieter bereitgestellt, müs-
sen auf Vertrauen und Sicherheit als ge-
meinsame Währung bauen. Ansonsten 
wäre nicht nur das Vertrauen der Verbrau-
cher beschädigt, es könnten auch gravie-
rende Auswirkungen auf die Finanzmarkt-
stabilität entstehen. 

Es muss also gewährleistet sein, dass 
alle Anbieter gleicher Produkte oder Dienst-
leistungen mit vergleichbaren Risiken den 
gleichen regulatorischen Vorgaben unter-
liegen. Sprich: Es muss ein ordnungspo-
litisches „Level Playing Field” geschaffen 
werden. 

Anwendungsbeispiel PSD2

Ein Anwendungsbeispiel hierfür ist die 
zweite Zahlungsdiensterichtlinie (Payment 

Service Directive 2, PSD2). Damit verfolgt 
die Europäische Kommission das Ziel, 
Innovationen und Wettbewerb bei konto-
nahen Dienstleistungen zu intensivieren. 
Zahlungsauslöse- und Kontoinformations-
dienste sollen künftig Überweisungen über 
das Girokonto auslösen oder Kontodaten 
des Verbrauchers abfragen, einsehen und 
speichern können. 

Ende November 2017 hat die Euro päische 
Kommission die auf der PSD2 basieren-
den technischen Regulierungsstandards 
(Regulatory Technical Standards, RTS) für 
die sichere Kommunikation und die starke 
Kundenauthentifizierung veröffentlicht. Wir 
begrüßen, dass mit den RTS nun für alle 
Marktteilnehmer Klarheit und Rechtssicher-
heit bezüglich des Zugangs zum Zah-
lungskonto geschaffen wurde. 

Mit der Umsetzung der PSD2 am 13. Ja-
nuar 2018 erhalten Zahlungsauslöse- 
und Kontoinformationsdienste das Recht, 
auf Weisung eines Kunden auf sein Zah-
lungskonto beim kontoführenden Institut 
zuzugreifen. Die RTS enthalten Rahmen-
vorgaben für die weitere Ausgestaltung 
des Kontenzugriffs. 

Banken müssen dafür ihre Schnittstellen-
infrastruktur für elektronische Kontozugrif-
fe durch Drittdienstleister bis zum dritten 
Quartal 2019 anpassen. Auch hier zeigt 
sich die Berechtigung einer funktionalen 
Gleichbehandlung: Banken können selbst-
verständlich auch Zahlungsauslöse- und 
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Unabhängig davon, von welchem 
Anbieter sie bereitgestellt werden, 
müssen Finanzdienstleistungen auf 
Vertrauen und Sicherheit bauen. 
Das setzt gleiche Regeln für Banken 
und Fintechs voraus, so die Forde-
rung von Andreas Martin. In der 
PSD2 sieht er hierfür ein gutes Bei-
spiel – nicht zuletzt dank des 
Screen-Scraping-Verbots. Einen 
regulatorischen Sandkasten, so die 
Forderung, darf es nicht geben, weil 
manches, was im Sandkasten be-
ginnt, bis hin zur Systemrelevanz 
wachsen kann. Außerdem müsse 
es Anreize zur Modernisierung der 
Basisinfrastruktur geben. Dass die 
Bankeninfrastruktur durch die Zah-
lungsauslösedienste unentgeltlich 
genutzt werden kann, schränkt sol-
che Anreize ein.  Red. 

Dr. Andreas Martin, Mitglied des Vor-
stands, Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 
(BVR) e.V., Berlin
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Kontoinformationsdienste anbieten und 
unterliegen dann denselben Rahmenbe-
dingungen.

Screen-Scraping-Verbot folgt dem  
Verbraucherinteresse

Erfreulich ist, dass die Europäische Kom-
mission die Auffassung der Deutschen 
Kreditwirtschaft teilt: Zugriffe sollten grund-
sätzlich über eine dedizierte Schnittstelle 
(API) erfolgen. Ein Auslesen der Internet-
seite des Kreditinstituts, auch als Screen 
Scraping bezeichnet, ist damit grundsätz-
lich nicht mehr erlaubt. Dies ist ein Ergeb-
nis, das dem Verbraucherinteresse folgt, 
die Sicherheit im Online-Banking stärkt 
und die nötige Transparenz über die Wei-
tergabe von Daten gewährleistet. 

Im Rahmen der sogenannten Berlin-
Group-Initiative arbeitet die Kreditwirt-
schaft bereits an einer europaweit ein heit-
lichen Schnittstellenspezifikation – unter 
Einbindung von weiteren Stakeholdern im 
Rahmen einer bereits laufenden Konsul-
tation. So kann ein einheitliches digitales 
Ökosystem geschaffen werden, das Ver-
brauchern wie Unternehmen nützt. Nun 
ist es an den Aufsichtsbehörden, mit eu-
ropaweit geltenden Kriterien für eine ein-
heitliche Umsetzung der Schnittstelle zu 
sorgen. 

Am Beispiel der PSD2 bestätigt sich: Es 
ist machbar, eine angestrebte Intensivie-
rung des Wettbewerbs über Innovationen 
mit hohen Schutzstandards im Umgang 
mit sensiblen Kundeninformationen zu 
verbinden. Integrität, Verfügbarkeit, Au-
thentizität und Vertraulichkeit der Daten 
können auch in einem von neuen Tech-
nologien geprägten Umfeld aufrechterhal-
ten werden. 

Es darf keine regulatorischen  
Sandkästen geben

Wichtigste Leitlinie in der Ordnungspolitik 
für digitale Finanzdienstleistungen muss 

durchgängig das Prinzip „same business, 
same rules” sein. Es darf keine regulato-
rischen Sandkästen geben. Der Schutz 
des Anlegers muss ab dem ersten Euro 
gelten. 

Das Austesten eines Produkts oder einer 
Dienstleistung unter reduzierten Regulie-
rungsbedingungen wie mit einer soge-
nannten Sandbox ist wenig praktikabel. 
Ihre Grenzen wären schwer zu definieren 
und noch wichtiger: Was klein beginnt 
und anfangs in eine Sandbox passt, wird 
im Erfolgsfall größer bis hin zu einer Sys-
temrelevanz. 

Gleiche Standards für Sicherheit,  
Daten- und Verbraucherschutz

Für Anbieter in einem gemeinsamen Level 
Playing Field müssen auch gleiche Stan-
dards mit Blick auf Cybersicherheit, die 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terro-
rismusfinanzierung sowie die Gewährleis-
tung von Datenschutz und Verbraucher-
schutz gelten. 

Die Kreditwirtschaft in Europa ist es ge-
wohnt, mit gemeinsamen Standards zu 
arbeiten, um beim politisch gewollten 
einheitlichen Binnenmarkt Abwicklungs-
strukturen etwa im Zahlungsverkehr be-
reitzustellen. Beispiele hierfür sind der 
Sepa-Standard und als nächste Heraus-
forderung europaweit verfügbare Instant 
Payments. 

Anreize zum Erhalt und Ausbau der  
Basisinfrastruktur schaffen

Die Entwicklung von Standards, an der 
sich alle Marktteilnehmer einschließlich 
Fintechs beteiligen, ist der für alle Anbieter 
gleiche Rahmenbedingungen herstellen-  
de Weg. Gerade aufgrund des angestreb-
ten europäischen Banköko systems, also 
mit den Regeln, die die PSD2 und RTS  
der European Banking Authority (EBA) de-
finieren, werden nationale Grenzen für 
Zahlungs dienstleister endgültig verschwin-

den, da diese Drittdienstleister aus einem 
EU-Land in allen anderen Ländern aktiv  
sein können. 

Einige Marktteilnehmer gründen ihre Ge-
schäftsmodelle darauf, dass die klassi-
schen Banken mit der auf eigene Kosten 
ausgebauten Infrastruktur Leistungen für 
einen nachgelagerten Akteur bereitstellen, 
ohne die Möglichkeit zu haben, die Leis-
tungen der Infrastruktur bei diesem Markt-
teilnehmer zu bepreisen. Der Anreiz für 
Modernisierungen der Basisinfrastruktur 
wird dadurch erheblich eingeschränkt. 

Die bereits erwähnte zweite Zahlungs-
diensterichtlinie PSD2 etwa schreibt vor, 
dass die zur Auslösung einer Transaktion 
oder zur Erbringung von Dienstleistungen 
notwendigen Daten aus der Kontoverbin-
dung Dritten unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen sind. Ein gewisser Ausgleich 
wird immerhin dadurch geschaffen, dass 
der Drittdienst zur Identifikation und Haf-
tungsübernahme verpflichtet wird. Dass 
ein Zahlungsauslöse- oder Kontoinforma-
tionsdienst dafür ebenfalls der Regulie-
rung unterliegen wird, ist dann nur kon-
sequent.

Wertschöpfungsketten werden  
in beide Richtungen erweitert 

Um die Basisinfrastruktur besser nutzen 
zu können, finden Erweiterungen der Wert-
schöpfungskette in beiden Richtungen 
statt. 

So gibt es bereits erste Fintechs, die 
Banklizenzen erwerben und ihre Kernkom-
petenz um Kontoführung und Processing 
erweitern. 

Umgekehrt darf es Banken nicht ver-
wehrt werden, ihr stationäres Angebot um 
Plattformleistungen an der Kundenschnitt-
stelle zu erweitern und diese im Omnika-
nalansatz zu vermarkten. 

Letztlich müssen die Kunden entschei- 
den, ob sie finanzielle Leistungsbündel 
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oder spezialisierte Einzelleistungen bevor-
zugen. 

Genossenschaftliche Finanzgruppe  
im Fintech-Rat

Manche Beobachter meinen, in der Digi-
talisierung von Finanzdienstleistungen 
eine Disruption in der Finanzwirtschaft 
und den Wegfall ganzer Geschäfts -  
mo- delle vorauszusehen. Zwar ist es für  
filialgestützte Universalbanken wie die  
Ge nossenschaftsbanken eine Heraus-
forderung, wenn eines ihrer Allein-  
stel- lungsmerkmale, die räumliche und  
persönliche Kundennähe, von digitalen  
Lösungen neuer Marktteilnehmer infrage 
gestellt wird. 

Die genossenschaftliche Finanzgruppe 
begegnet dieser Herausforderung mit ih-
rem im verbundweiten Projekt Kundenfo-
kus 2020 entwickelten Ansatz der Omni-
kanalbank, bei dem die Kunden aus den 
vernetzten Zugangswegen zur Genossen-
schaftsbank den jeweils bevorzugten 
selbst wählen. 

Die genossenschaftliche Finanzgruppe 
setzt sich mit diesen verändernden  
Rahmenbedingungen und neuen Kom-
munikations- und Datenauswertungs-
technologien unternehmerisch auseinan-
der. In diesem Sinne wirkt der BVR  
im Fintech-Rat des Bundesministeriums 
der Finanzen aktiv an der politischen  
Diskussion mit und setzt sich gleicher-
maßen für die Förderung von Finanz-
technologien wie auch für eine faire  
Ordnungspolitik für digitale Finanzdienst-
leistungen ein. 

Für den Finanzstandort Deutschland wird 
es darauf ankommen, sich die Digitalisie-
rung zunutze zu machen, um nicht nur 
Kundenbedürfnisse besser bedienen zu 
können, sondern auch um einen effizi-
enteren Umgang mit der Regulatorik zu 
ermöglichen. Dies ist die zweite Dimensi-
on des Themas Digitalisierung und Regu-
latorik.
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